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Auto überladen? So vermeiden
Sie teure Bußgelder auf Reisen

Das muss mit, und das und
das und das auch noch.
Beim Packen des Urlaubs-

autoskönnensichKoffer,Taschen
und Co. schnell türmen.
Gerade Familien kommen da

oft ans Limit, und fragen sich,was
noch eingeladen werden kann
und was daheim bleiben muss.
Doch nicht nur ob's passt und da-
bei noch sicher verstaut werden
kann, zählt. Sondernauchdaszu-
lässige Gesamtgewicht des
Autos. Das darf nicht überschrit-
ten werden. Und die Insassen
wiegen jaauchnochunterschied-
lich viel.
Ein überladenes Auto fährt

sich nicht nur unsicher, sondern
es kann auch Sanktionen nach
sich ziehen, so der TÜV Süd. Bei
einemPkwsindbeiüber5Prozent
Überschreitung Geldbußen ab 10
Eurofällig.Beiüber20Prozentge-
sellt sicheinPunkt inFlensburgzu
95 Euro Buße. Wer über 30 Pro-
zent zu viel geladen hat, muss
neben einem Punkt mit 235 Euro
rechnen.
Doch wenn die Polizei Überla-

dungen feststellt, ist im Einzelfall
auch die Weiterfahrt in Gefahr -
bevor nicht entsprechend abge-
laden wurde. Am verlässlichsten

lässt ich das finale Reisegewicht
des startbereiten, vollgetankten
Pkw auf einer Waage ermitteln.
Das Gewicht der Mitfahrer muss
dannnochdazu kalkuliertwerden
oder sie kommen bestenfalls mit.
Solche öffentlichen Waagen

gebees in fast jederGemeinde,so
die Prüforganisation. Entspre-
chende Adressen lassen sich et-
wa im Internet oder bei den Ge-
meindeverwaltungen finden.
Auch die Polizei würde, wenn sie
den Verdacht auf Überladung
hegt, auf diese Art nachwiegen
lassen.

Ausrechnen allein kann
ungenau werden

Das Ladegewicht nur auszurech-
nen, könnte kniffelig undungenau
sein. Die Kalkulation ist an sich
ganz einfach, enthält aber Unbe-
kannte.Manmussvomzulässigen
Gesamtgewicht (Gesamtmasse)
das Leergewicht abziehen - hier
sind bereits 75 Kilogramm für den
Fahrer enthalten.
DasResultatergibtdiehöchst-

mögliche Zuladung für Mitfahrer
undGepäck.DiesePostenmüsste
man - etwa mit Hilfe einer Perso-

nenwaage - wiegen, um die Ge-
samtmasse nicht zu überschrei-
ten.
Hier findensichdieAngaben in

der Zulassungsbescheinigung
Teil 1 („Fahrzeugschein“) laut
ADAC:
■ F.1: Technisch zulässige Ge-
samtmasse in kg
■ F.2: Im Zulassungsmitglieds-
staat zulässige Gesamtmasse in
kg
■ G:Massedes inBetriebbefindli-
chenFahrzeugs in kg (Leermasse)
Doch ein Haken etwa ist, dass

das Leergewicht im Fahrzeug-
scheindeutlichhöher liegenkann.
Nicht immer lässtsichdasZusatz-
gewicht etwa von Extras verläss-
lich inErfahrungbringen.Denn: Im
Fahrzeugschein steht eigentlich
immer das Gewicht des Basis-
fahrzeugs.
„Je mehr Ausstattung hinzu-

kommt, umso schwerer wird das
Fahrzeug“, erläutert Vincenzo Lu-
cà vom TÜV Süd. „Das wird aber
nicht in die Papiere aufgenom-
men, weil der Individualisierungs-
grad je nach Modell sehr unter-
schiedlich sein kann.“ Die echte
Gesamtmasse eines Fahrzeugs
lasse sich also nur durch Wiegen
ermitteln. (dpa)

Reinstopfen was irgendwie reinpasst: Das zulässige Gesamtgewicht des
Autos darf dabei aber nicht überschritten werden. Foto: Silvia Marks/dpa-mag

Vier Pfoten auf großer Fahrt: Wie die
Urlaubsreise mit Haustieren gelingt

Wenn die Urlaubszeit vor
der Tür steht, ist für vie-
le Familien klar, dass

auch ihr geliebter Vierbeiner mit
auf Reisen geht. Neben dem Pa-
cken der Koffer und der Routen-
planung ist für sie besonders ein
Thema entscheidend: die richtige
Sicherung des Tieres. „Wenn ein
Hund beispielsweise ungesichert
auf der Rückbank herumtollt oder
seinen Kopf aus dem Fenster
streckt, kann die Fahrt in den
Urlaub schnell für alle Insassen
gefährlich werden“, weiß Tom
Louven, Rechtsanwalt für Ver-
kehrsrecht und Partneranwalt
von Geblitzt.de.

Rechtlich nur „Ladung“
Einen eigenen Paragrafen für den
richtigen Transport von Haustie-
ren gibt es im deutschen Ver-
kehrsrecht tatsächlich nicht.
Rechtlich werden sie lediglich als
„Ladung“eingestuft. „BeimTrans-

port vonHaustierengeltendie all-
gemeinen Vorschriften zur La-
dungssicherung. So muss die La-
dung laut Paragraf 22 der Stra-
ßenverkehrsordnung selbst bei
einer Vollbremsung oder plötzli-
chen Ausweichbewegung so ge-
sichert sein, dass sie nicht verrut-
schen, umfallen oder hin und her
rollen kann – das gilt auch für Tie-
re“, erklärt Tom Louven.

Autofahrer haben
die Wahl

Wird ein Tier ungesichert trans-
portiert, ist nicht nur sein eigenes
Leben gefährdet, es kann bei
einem plötzlichen Bremsmanöver
zum lebensgefährlichen Ge-
schoss für alle Insassen werden.
Welches System Autofahrer zur
Sicherung verwenden, bleibt ih-
nen überlassen. Sowohl Trans-
portboxen als auch spezielle
Gurtsysteme stellen bewährte

Möglichkeitendar.KleinereBoxen
für Katzen oder kleineHunde ste-
hen am sichersten im Fußraum
hinter den Vordersitzen, während
größere Boxen im Kofferraum fi-
xiert werden sollten. Wer sich
stattdessen für ein spezielles
Gurtsystem entscheidet, muss
darauf achten, sein Tier an einem
stabilen Brustgeschirr und nie-
malsamHalsbandanzuschnallen,
da sonst bei einem Unfall Stran-
gulationsgefahr besteht.

Teure Konsequenzen
Wer sein Haustier nicht ausrei-
chend sichert, muss mit einem
Verwarngeld von 35 Euro rech-
nen. Kommt eine Gefährdung des

restlichen Verkehrs hinzu, steigt
das Bußgeld auf 60 Euro und
einen Punkt in Flensburg an, bei
einem Unfall drohen 75 Euro und
ebenfallseinPunkt. „Vielschwerer
alsdasBußgeldwiegenallerdings
oftmalsdiezivilrechtlichenFolgen
im Schadensfall. Kommt es auf-
grundeinesnichtausreichendge-
sicherten Tiers zu einem Unfall,
kann die Versicherung die Regu-
lierung des Schadenswegen gro-
ber Fahrlässigkeit komplett ver-
weigern oder erheblich kürzen“,
warnt der Anwalt.

Reisen innerhalb der EU
Wermit seinenHaustieren insEU-
Ausland reist, muss neben der Si-
cherung noch weitere Vorschrif-
ten im Blick behalten: Pro Fahr-
zeug dürfen maximal fünf Haus-
tieremitgeführtwerden. „Werdie-
se Anzahl überschreitet, fällt in
den gewerblichen Tierhandel und
muss strengere Auflagen erfül-
len“, erklärt Tom Louven. Außer-
dem ist für die Grenzüberschrei-
tung der blaue EU-Heimtieraus-
weis Pflicht, der dem Tier über
einen implantierten Mikrochip
eindeutig zuzuordnen sein und
einen gültigen Tollwut-Impf-
schutz nachweisen muss. In eini-
gen Ländern wie Irland, Finnland
oderMalta ist zusätzlich eine vom
Tierarzt dokumentierte Band-
wurmbehandlung vorgeschrie-
ben. (DPA)

im Straßenverkehr gilt der Hund im
Auto rein rechtlich nur als Ladung.

Foto: dpa
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sind wir
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Sie da.
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KAROSSERIE + LACKIERUNG GMBH

Meisterbetrieb seit 1952

Telefon 0511-789403
Berliner Allee 33 · 30855 Langenhagen-Schulenburg
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Bei uns ist Ihr Auto in guten Händen

●Kfz-Technik●Klima-Service ●Achsvermessung
● Lackierungen ●Unfallreparatur ●Hol- & Bringservice

●Beschriftungen ●Ersatzfahrzeuge

Hackethalstraße 57 • 30851 Langenhagen
Telefon 0511 63 40 41 • Fax 0511 37 15 67
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